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Merkblatt über wichtige steuerliche Vorschriften für die Buchhaltung

Wichtige Neuerungen ab 2004:

Auswahl steuerlicher Vorschriften für die Buchhaltung

(keine vollständige Auflistung)

1. Rechnung

folgende Angaben müssen (insbesondere in Fremdrechnungen: Vorsteuerabzug!) enthalten sein:

· Name und Anschrift des leistenden Unternehmers

· Name und Anschrift des Leistungsempfängers

· die Menge und handelsübliche Bezeichnung des Gegenstandes der Lieferung oder die Art und der Umfang der sonstigen Leistung

· der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung

· das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung

· der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag

· Steuernummer des leistenden Unternehmers

· eine einmalige durchlaufende Rechnungsnummer

· Der Grund für eine Steuerbefreiung muss auf der Rechnung angegeben werden. Beispiele: Es werden Waren in die Schweiz geliefert (Ausfuhrlieferung):


„ustfrei nach §4 Abs. 1a UStG“

Es werden Waren nach Österreich geliefert und der Abnehmer kann eine             USt-Identnummer vorweisen (innergemeinschaftliche Lieferung):      


„ustfrei nach §4 Abs. 1b UStG“


Ein Versicherungsvertreter tätigt ein steuerfreies Nebengeschäft,


z.B. Verkauf des betrieblichen PKW:

 
„ustfrei nach §4 Nr. 11 i. V.  § 4 Nr. 28 UStG“
Ausnahmen bilden die Rechnungen über Kleinbeträge (Gesamtbetrag bis 100,-- EUR).

Hier genügen folgende Angaben:

· Name und Anschrift des leistenden Unternehmers

· die Menge und handelsübliche Bezeichnung des Gegenstandes der Lieferung oder die Art und der Umfang der sonstigen Leistung

· das Entgelt und den Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe

· der Steuersatz

Bei Fahrausweisen besteht die Möglichkeit, daß entweder der Steuersatz oder die  Tarifentfernung angegeben ist. Entfernung unter 50 km ermäßigter Steuersatz, über 50 km Regelsteuersatz.

Bei monatlich wiederkehrenden Zahlungen (Miete, Leasingrate usw.) ist zu beachten, dass es nicht ausreichend ist, wenn die Umsatzsteuer nur im Vertrag ersichtlich ist. Um den Vorsteuerabzug nicht zu verlieren müssen auf dem Beleg (Kontoauszug bzw. Quittung) der Nettobetrag, der Steuersatz und der Umsatzsteuerbetrag angegeben sein.

2. Kassenführung

Verstärkt wird bei Prüfungen durch das Finanzamt die Kassenführung kontrolliert.

Bei der Kasse ist zu beachten, dass diese täglich zu führen ist, d.h. die Einnahmen bzw. Ausgaben müssen für jeden einzelnen Tag aufgezeichnet werden. Bei den Einnahmen muss eventuell noch eine Trennung nach Steuersätzen vorgenommen werden.

Der Kassensaldo darf nie negativ sein.

Ist eine Registrierkasse vorhanden, unterliegen auch die Kassenstreifen der Aufbewahrungspflicht.
____________________________________________________________________________

3. Bewirtungsbelege (Verköstigung im Lokal)
Es werden nur maschinell erstellte Rechnungen vom Finanzamt anerkannt. Die Raffung  unter dem Sammelbegriff „für Speisen und Getränke“ ist nicht ausreichend. Der Anlaß der Bewirtung und die teilnehmenden Personen (auch der Unternehmer) müssen konkret angegeben werden. Bei Bewirtung von Arbeitnehmern sind die Kosten zu 100% abzugsfähig, ansonsten nur zu 70%. Die Belege müssen eigenhändig unterschrieben sein.

4. Geschenke 

Bei Geschenken für Arbeitnehmer gilt eine Grenze von 40,-- EUR für sog. Aufmerksamkeiten. Bis zu dieser Höhe liegt kein lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Geldgeschenke sind stets lohnsteuerpflichtig.

Geschenke für Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, dürfen pro Jahr und Person 35,-- EUR nicht übersteigen. Wird diese Grenze überschritten handelt es sich um nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und seit dem 01.04.1999 ist auch kein Vorsteuerabzug mehr zulässig. Die beschenkten Personen müssen namentlich vermerkt werden.

5. Reisekosten

Für die Reisekostenabrechnung sind folgende Angaben notwendig:

· Beginn und Ende der Dienstreise (Uhrzeit)

· Reiseweg

Verpflegungsmehraufwendungen können mit den gesetzlich festgelegten Pauschbeträgen geltend gemacht werden. Für übersteigende Beträge bis zu 100% der entsprechenden Pauschbeträge ist LSt-Pauschalierung möglich.

Übernachtungskosten können im Inland durch Einzelnachweis und im Ausland auch durch Pauschbeträge angesetzt werden. Bei Erstattung durch Arbeitgeber Pauschbetrag von 20,-- EUR für jede Übernachtung im Inland möglich.

Fahrtkosten können geltend gemacht werden durch tatsächliche Aufwendungen (bei Benutzung von betrieblichen PKW, öffentliche Verkehrsmittel) oder durch Abrechnung für gefahrene Kilometer (bei Benutzung von privatem PKW).

Seit dem 01.01.2004 ist bei Reisekosten der Vorsteuerabzug wieder möglich (Ausnahme: Pauschbeträge).

6. Fahrtenbuch

 Die private Nutzung betrieblicher PKW wird mit 1% vom Bruttolistenpreis pro Monat angesetzt (auch bei gebrauchten PKW). Dies kann nur durch ein Fahrtenbuch vermieden werden, das folgende Angaben enthalten muß:

· Datum

· km-Stand bei Beginn und Ende jeder Fahrt

· ungefähre Reiseroute

· Reisezweck (bei Privatfahrten genügt „privat“)

· aufgesuchte Geschäftspartner

� EMBED Word.Picture.8  ���








B.W. 


[image: image2.png]STEUER RATER

CHRISTOPH
JAECKEL

DiPL.-FINANZWIRT (FH)
PRAGER STR. 14 * 91217 HERSBRUCK

TEL 09151-83260 ® FAX 091 51-832626



_1032256749.doc
[image: image1.png]STEUER RATER

CHRISTOPH
JAECKEL

DiPL.-FINANZWIRT (FH)
PRAGER STR. 14 * 91217 HERSBRUCK

TEL 09151-83260 ® FAX 091 51-832626







